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Rückführungen von Roma, Ashkali und Ägypterinnen 
und Ägyptern in die Balkanstaaten

Angehörige der Roma, Ashkali und Ägypterinnen und Ägypter sind in 
zahlreichen Ländern der Balkanhalbinsel massiven Diskriminierungen 
ausgesetzt, die zu existenzieller Not der Betroffenen führen. Die Situa-
tion ist insbesondere durch gesellschaftliche Diskriminierung, extreme 
Arbeitslosigkeit, unzureichende Gesundheitsversorgung und fehlende 
Bildungschancen sowie sehr schlechte Wohnverhältnisse - insbeson-
dere im Winter - gekennzeichnet. In den vergangenen Wochen erreich-
ten uns vermehrt Berichte, dass in Eisenberg ankommende Angehöri-
ge der Minderheitengruppen der Roma, Ashkali und Ägypterinnen und 
Ägypter von der Erstaufnahmeeinrichtung aus mit Sammelbussen di-
rekt in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Asylsuchende sind in den vergangenen zwölf Monaten 
nach Serbien, Mazedonien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Bosnien-
Herzegowina und Kroatien aus Thüringen zurückgeführt worden?

2. Wie viele dieser Rückführungen aus der Erstaufnahmeeinrichtung 
erfolgten zwangsweise und wie viele erfolgten freiwillig?

3. Welche Informationen liegen der Landesregierung zu der Zugehörig-
keit der zurückgeführten Personen zu den Minderheitengruppen der 
Roma, Ashkali und Ägypterinnen und Ägypter vor?

4. Welche Informationen führen dazu, dass die Landesregierung - ent-
gegen ihrer Auffassung vom 12. Dezember 2012 - nun nicht mehr 
davon ausgeht, dass eine Rückführung im Winter der besonders 
schutzbedürftigen Personen, die den Minderheitengruppen der Roma, 
Ashkali und Ägypterinnen und Ägypter angehören, in die Staaten der 
Balkanhalbinsel zu besonderen Härten führen kann?
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